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§216 Abs. 3 nicht unter diese Bestim
mung. Die übrigen Vorschriften lassen 
zwar unter besonders aufgeführten Vor
aussetzungen mildere Strafen zu als für 
die jeweils im gleichen Gesetz geregel
ten Normal- bzw. schweren Fälle vorge
sehen sind; diese Strafen folgen aber 
aus der im verletzten Gesetz vorgesehe
nen Milderung und nicht aus § 62. Vor 
allem schließen sie die Unterschreitung 
der Mindestgrenzen der jeweiligen 
Strafdrohung — deren Zulassung ein 
Charakteristikum der außergewöhnli
chen Strafmilderung ist — aus. Auf öf
fentlichen Tadel kann nur bei Vorliegen 
der besonderen Voraussetzungen des 
§ 62 erkannt werden.
Treten die gesetzlich geregelten Voraus
setzungen hinzu, muß die Tatschwere 
wesentlich verringert, die Tat — bezogen 
auf die bei Festsetzung der Strafdro
hung für den Regelfall zugrunde gelegte 
generelle Tatschwere — weniger schwer
wiegend sein.

4. Gemäß Abs. 2 wird die außerge
wöhnliche Strafmilderung für den Fall 
zugelassen, daß zwar ein Absehen von 
Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit nach § 25 nicht möglich 
ist, weil die Voraussetzungen dafür (§ 25 
Ziff. 1 u. 2) nicht in vollem Umfange, 
aber doch soweit vorliegen, daß eine 
mildere als die vorgesehene Strafe den 
Strafzweck erfüllt.
Die Anstrengungen des Täters zur Be
seitigung und Wiedergutmachung der 
schädlichen Auswirkungen seiner Tat 
oder andere positive Leistungen nach 
der Tat müssen auch für die Anwen
dung des Abs. 2 die Annahme rechtfer
tigen, daß er ernsthafte Schlußfolgerun
gen für seine Selbsterziehung und damit 
für künftig verantwortungsbewußtes 
Verhalten gezogen hat. Soweit es um die 
Ernsthaftigkeit des Wiedergutma- 
chungs- oder anderen positiven Lei
stungswillens des Täters und die künf
tige Einhaltung der sozialistischen Ge
setzlichkeit geht, sind die Anforderun-
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gen des § 62 Abs. 2 mit denen des § 25 
gleichzusetzen.
Die mit § 25 Ziff. 2 weiter gegebene 
Strafmilderungsmöglichkeit für die 
Fälle der Minderung der schädlichen 
Auswirkungen einer Straftat infolge der 
Entwicklung der sozialistischen Gesell
schaft setzt eine erhebliche Minderung 
dieser Auswirkungen voraus. Eine 
Straftat gegen das sozialistische Eigen
tum kann z. B. zur Zeit der Tatbegehung 
nicht unbedeutende Folgen für die 
Volkswirtschaft verursacht haben, die 
jedoch infolge wirtschaftlicher Fortent
wicklung in relativ kuzer Zeit in ihren 
schädlichen Auswirkungen soweit ge
mildert werden, daß eine außergewöhn
liche Strafmilderung gerechtfertigt ist.

5. Die in Abs. 1 und 2 aufgeführten 
Voraussetzungen führen nicht zwingend 
zur außergewöhnlichen Strafmilderung; 
sie können eine solche Milderung her
beiführen (vgl. hierzu Anm. 3). Die An
wendung außergewöhnlicher Strafmil
derung erfordert daher, nicht nur ihre 
gesetzlichen Voraussetzungen zu klären 
und festzustellen, sondern auch die je
weils festgestellte konkrete Besonder
heit, die vom Gesetz als Strafmilde
rungsgrund anerkannt wird, auf ihre 
Bedeutung für Tatschwere und Straf
zweck zu untersuchen. Dabei sind alle 
Umstände von Tat und Täter zu berück
sichtigen (vgl. Anm. zu § 61 und OGNJ 
1978/3, S. 136).

6. Außergewöhnliche Strafmilderung 
nach Abs. 1 und 2 ist auch bei Strafta
ten nach dem 2. Kapitel des Besonderen 
Teils anwendbar. Sie wird durch § 111 
— der für diese Straftaten unter ande
ren Voraussetzungen weitere Möglich
keiten der außergewöhnlichen Strafmil
derung eröffnet — nicht ausgeschlossen.

7. Mit Abs. 3 wird keine Milderungs
möglichkeit geschaffen. Es wird aber 
ermöglicht, von einer Strafverschärfung 
wegen erschwerender Umstände abzu
sehen, wenn trotz Vorliegens im Gesetz
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